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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 

Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 247/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 18.02.2021 
Bereich: Fachberatung / Verw. Kindertagesstätten 
Bearbeitet von: Isabella Klempau 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Haupt- und Finanzausschuss 17.03.2021 

Rat 14.04.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Finanzielle Mittel für den Umbau und Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreu-
ung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebensla-
gen" in der Hüttenstraße 16 c, 57078 Siegen-Geisweid; 
hier: Umbau-, Personal- und Sachkosten 
- Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 2 GO NW 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Unterzeichner beschließen, weil es sich um einen Fall äußerster Dringlichkeit han-

delt, gemäß § 60 Abs. 2 GO NW  
 
die außerplanmäßige Mittelbereitstellung gem. § 83 Abs. 2 GO NW in Höhe von 
133.000,00 € auf H060201116 für die investiven Umbaukosten sowie überplanmäßige 
Personal- und Sachkosten in Höhe von 63.000,00 € auf 06020100/5019000 + 5281000 für 
den Betrieb der Einrichtung. 

 
 
 

gez. Mues      gez. Bleckmann 
Bürgermeister                                                  Stadtverordnete 

 
 
2. Der Rat der Universitätsstadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung 

vom 26.02.2021. 
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Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Stadtteil Siegen-Geisweid ist eine hohe Anzahl (derzeit über 30 Kinder) – insbesondere 
Flüchtlingskinder und Kinder aus osteuropäischen Ländern – noch unversorgt. Diese Kinder 
sind alle im Alter von über 3 Jahren und stehen teilweise kurz vor der Einschulung. 
 
Zum einen besteht ein Rechtsanspruch für diese Kinder auf einen Kita-Platz, zum anderen 
haben Schuleingangsuntersuchungen stattgefunden und es wurde festgestellt, dass der 
größte Teil der Kinder, die vor der Einschulung stehen, kein Deutsch spricht. Das Schulamt 
spricht daher eine gesetzliche Verpflichtung unter Androhung von Bußgeldern an die Eltern 
der Kinder aus, diese an einem Sprachförderangebot teilnehmen zu lassen. Für das Sprach-
förderangebot sind die Kindertageseinrichtungen zuständig, sofern die Kinder eine besu-
chen. Wenn nicht, obliegt die Pflicht, ein solches Angebot bereitzustellen, bei den örtlichen 
Jugendämtern.  
 
Seitens des Landschaftsverbandes gibt es das Angebot einer Förderung für ein Brückenpro-
jekt „Projektmittel zur Kindertagesbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flücht-
lingsfamilien und vergleichbare Lebenslagen“. Der Antrag für den Projektzeitraum 
01.01.2021 – 31.12.2021 wurde Anfang Januar gestellt. Die Fördersumme beläuft sich auf 
63.600,00 €. Geplant ist eine Spielgruppe für 20 Kinder in den Räumlichkeiten des Gebäudes 
in der Hüttenstr. 16 c in Geisweid, dass zunächst noch hierfür hergerichtet werden muss. Die 
investiven Kosten hierfür belaufen sich auf 132.090,00 € brutto. 
 
Coronabedingt können derzeit nicht alle Räumlichkeiten des benachbarten Kinder- und Ju-
gendtreffs Geisweid (Haus der interkulturellen Bildung) genutzt werden, sodass angedacht 
ist, bis zur Fertigstellung der Bauarbeiten einen der dortigen Räume zu nutzen, um mit dem 
Brückenprojekt vorzeitig und zunächst mit 10 Kindern zum 01.03.2021 zu starten. Mit Blick 
auf die Kinder, die im Sommer eingeschult werden, drängt die Zeit, sodass nicht auf den Ab-
schluss der Umbauarbeiten gewartet werden kann. 
 
Der Landschaftsverband hat leider jetzt signalisiert, dass die Stadt Siegen die Zuschüsse ggfs. 
nicht erhält, da die zur Verfügung stehenden Mittel knapp sind (es werden mehr Projekte 
beantragt, als Mittel vorhanden sind). Daher steht die Stadt Siegen derzeit auf der Wartelis-
te. Eine Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel erfolgt in Münster erst nach dem 
01.03.2021. 
 
Um mit dem Projekt starten zu können, ist eine Mittelbereitstellung erforderlich in Höhe der 
Personal- und Sachkosten, damit ein frühzeitiger Start zum 01.03.2021 erfolgen kann. Zudem 
ist die Mittelbereitstellung für den geplanten Umbau notwendig, um mit den für die Betreu-
ung der 20 Kinder notwendigen Umbaumaßnahmen ggf. noch vor April starten zu können.  
 
Die im Haushaltsentwurf 2021 noch nicht enthaltenen Mittel werden über den vom Rat der 
Stadt Siegen am 14.04.2021 zu beschließenden Änderungsdienst zum HH 2021 eingeplant. 
 
Da sich die bereits veranschlagte MN H060201106 - Kita Breitscheidstraße, Umbau ehem. 
Hüttentalschule -  z. T. auf 2022 verschieben wird, können die für die Hüttenstraße in 2021 
benötigten investiven Mittel von dieser MN umgeplant werden. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
133.000,00 € investiv 
63.600,00 € konsumtiv 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

außerplanmäßig 

133.000,00 € 

 im Ergebnisplan 

 

überplanmäßig 
63.600,00 € 

 Nein  Ja, mit 

 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 

06020100/H060201116 

Sachkonto 
5019000, 5281000, 
7851000 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
André Schmidt 
Dezernent 
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Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
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